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RS OGH 1955/10/6 7Ob365/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1955

Norm

HGB §18 Abs2

UWG §2

Rechtssatz

Unzulässigkeit der Protokollierung einer Firma, welche durch den Zusatz "vormals ...." nicht klar erkennen läßt, um

welche Weiterführung zweier seinerzeit gleichlautender Unternehmen es sich handelt.
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